
Entleihbedingungen für technische Geräte

im Rahmen des Projektes Aktiv mit Medien – Medienmentor*innen 

für Senior*innen durch den Landesfilmdienst Thüringen e.V.

1. Ausleihberechtigung

Zur Ausleihe technischer Geräte im Rahmen des Projektes Aktiv mit Medien – Medienmentor*in-
nen für Senior*innen durch den Landesfilmdienst Thüringen e.V. sind berechtigt:

a) Personen, die die Schulung zur*zum ehrenamtlichen Medienmentor*in im Rahmen des o.g.      
Projektes  erfolgreich durchlaufen haben und als ehrenamtliche Medienmentor*innen tätig 
sind.

b) Fachkräfte in den im Rahmen des genannten Projektes kooperierenden Institutionen der 
Seniorenhilfe.

2. Kosten

a) Es entstehen keine Entleihkosten.

b) Bei einem Versand per Post trägt der*die Entleiher*in die Versand- und Rücksendekosten. 
Ein versicherter Versand ist Voraussetzung.

3. Pflichten des Entleihers / der Entleiherin

a) Der*die Entleiher*in verpflichtet sich, für die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Geräte in 
einem abschließbaren Raum / Schrank Sorge zu tragen.

b) Die Gegenstände sind bei Abholung auf ihre Vollständigkeit und ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen.

c) Der*die Entleiher*in verpflichtet sich, die Geräte sorgsam und sachgerecht zu behandeln. 
Diese Verpflichtung trifft den / die Entleiher*in auch, wenn er die Geräte Dritten zur Nutz-
ung überlässt.

d) Der*die Entleiher*in verpflichtet sich, die Geräte lediglich im Rahmen des unter Punkt 1. ge-
nannten Projektes zu nutzen und die Geräte nur unter seiner Aufsicht an Dritte zur Nutzung 
zu überlassen.

e) Der*die Entleiher*in verpflichtet sich, vor der Rückgabe sämtliche persönlichen Daten und 
Dateien von den Geräten zu löschen.

f) Der*die Entleiher*in verpflichtet sich zur technischen Wartung während der Ausleihzeit. Dies 
kann selbst erfolgen oder durch eine von ihm*ihr bestimmte und versierte Person.

4. Ausleihe

Es besteht kein Anspruch auf das Entleihen von Geräten. Die Dauer der Ausleihe erfolgt in Ab-
sprache individuell.


